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Sehr geehrte Frau Ministerin Heinold, 

danke für Ihr Schreiben vom 21. Februar 2017 zum Gesetzentwurf zur Neuregelung des bun-

desstaatlichen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher 

Vorschriften. Die in Artikel 7 des genannten Gesetzentwurfs geplante Änderung des Kommu-

nalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sieht eine Erhöhung des Bundessondervermö-

gens Kommunalinvestitionsförderungsfonds um weitere 3,5 Milliarden Euro auf insgesamt 7 

Mrd. Euro vor, um so finanzschwache Kommunen gerade in den Bereichen Schulen und Bil-

dung bei Aufweichung des bestehenden grundgesetzlichen Kooperationsverbotes wirkungs-

voll zu unterstützen. 

Dieser Bereich ist ein Teil des Gesamtpaketes zum Bund-Länder-Finanzausgleich, dessen 

parlamentarische Beratung erst am 16. Februar 2017 mit der 1. Lesung gestartet ist. Die öf-

fentliche Debatte, bei der ich auch persönlich gesprochen habe, lässt erkennen, dass es bei 

den Koalitionsabgeordneten des federführenden Haushaltsausschusses ungewöhnlich deutli-

che Kritik am Gesetzentwurf von Herr Schäuble verbunden mit dem gemeinsamen Wunsch 

nach Veränderungen im parlamentarischen Verfahren im Bundestag gibt. Es sind bereits 6 

Anhörungen mit insgesamt deutlich über 50 Sachverständigen anberaumt worden – die letzte 

Anhörung wird am 27. März 2017 zur besonders umstrittenen Bundesautobahngesellschaft 

und zur Digitalisierung durchgeführt. Die Kritik in weiten Teilen des Bundestages wird u.a. auch 

damit begründet, dass – im Gegensatz zu den Föderalismusreformen I und II – die Parlamen-

tarier dieses Mal in die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern NICHT eingebunden wa-

ren. Im Ergebnis gründet sich der Entwurf des Gesetzpaketes von Herrn Schäuble auf die 

Einigung zwischen Bundeskanzlerin und allen 16 Ministerpräsidenten vom 14. Oktober 2016. 

 
An die Finanzministerin des Landes 
Schleswig-Holstein 
Frau Monika Heinold 
Postfach 7127 
24171 Kiel 

Berlin, 14.03.2017 
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Diese Einigung wurde z.B. in den Kieler Nachrichten vom 15. Oktober 2016 unter der Über-

schrift „Im Landeshaus knallten die Sektkorken“ gefeiert. Insofern ist festzuhalten, dass ALLE 

16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am 14. Oktober 2016 diesem 

Gesetzpaket im Kern zugestimmt haben – inklusive der Festlegung der Einbeziehung des Kri-

teriums „kommunaler Kassenkredite“. Diese 16:0-Entscheidung trägt die Unterschriften von 

u.a. Bodo Ramelow von den Linken für Thüringen, Winfried Kretschmann von den Grünen für 

Baden-Württemberg, Horst Seehofer der CSU für Bayern, von seinen CDU-Kollegen wie An-

negret Kramp-Karrenbauer für das Saarland und Volker Bouffier für Hessen sowie – natürlich 

– auch von allen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten wie u.a. Torsten Albig, Olaf Scholz 

oder Hannelore Kraft. Nach meinem Kenntnisstand haben sich auch alle Ministerpräsidenten 

im Vorwege eng mit ihren jeweiligen Finanzministerinnen und Finanzministern abgestimmt. 

Deshalb hat es mich auch nicht erstaunt, als ich am 15. Oktober 2016 Ihren freudigen Kom-

mentar als Finanzministerin zu diesem Beschluss lesen konnte: „Die Entscheidung hilft uns, 

letzte Steine auf dem Weg der Haushaltskonsolidierung aus dem Weg zu räumen.“  

Im Bundesrat hat es am 10. Februar 2017 in der 1. Beratung keinen Änderungsvorschlag von 

Seiten der Länder zu dem von Ihnen angesprochenen Punkt gegeben – allerdings 74 weitere 

Änderungsvorschläge des Rates. Das ist vor dem Hintergrund einer 16:0 Entscheidung vom 

14. Oktober durchaus erstaunlich. Nun ist der Bundestag „am Ball“. In unseren Beratungen 

werden – nach meiner Einschätzung – insbesondere die hochumstrittenen maßgeblichen 

Grundsätze bei der geplanten Umwandlung der Bundesauftragsverwaltung zur Bundesauto-

bahngesellschaft im Fokus stehen, da momentan im Gesetzentwurf eine – vom Bundestag 

mehrheitlich so nicht gewollte – Privatisierung ermöglicht würde. Auch die Reform des Unter-

haltsvorschusses und die „Aufweichung“ des Kooperationsverbotes im Bildungsbereich ste-

hen im Mittelpunkt unserer Beratungen. Ich kann mir persönlich NICHT vorstellen, dass der 

Bundestag die 16:0-Entscheidung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zum 

Verteilungsschlüssel unter den Ländern für die 3,5 Mrd. Euro für die Kommunen im Bildungs-

bereich erneut in Frage stellt, obwohl es daran erkennbar Kritik gibt. 

Bei den ersten beiden Anhörungen am 6. März zum Unterhaltsvorschuss und zu den 3,5 Mrd. 

Euro für die Kommunen gab es seitens der Abgeordneten Nachfragen zum von Ihnen ange-

sprochenen Kriterium der kommunalen Kassenkredite. Alle dazu befragten Sachverständigen 

(Herr Waldhoff, Herr Wieland, Herr Büttner) hielten das Kriterium der kommunalen Kassenk-

redite – aus unterschiedlichen Gründen – für problematisch. Einigkeit bestand beispielsweise 

darin, dass durch diese Einbeziehung die Stadtstaaten sowie die östlichen Bundesländer (ins-

besondere Mecklenburg-Vorpommern) benachteiligt werden. Deshalb wurde es – mindestens 

von diesen drei Sachverständigen – für „kein dauerhaft geeignetes Kriterium“ gehalten, das 
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aber „für die heutige Lage dennoch ein guter Indikator“ sei. Auch ich persönlich halte den 

Einbezug dieses Kriteriums für problematisch, prognostiziere aber dennoch, dass es als Teil 

der Einigung aller 16 Ministerpräsidenten im Parlament unangetastet bleibt. 

Ich bedaure, Ihnen keine positivere Einschätzung geben zu können. Allerdings wäre es sicher-

lich angemessener gewesen, diese Änderung im Bundesratsverfahren auf die Tagesordnung 

zu nehmen. Die von Ihnen beschriebene, sehr heterogene Auffassung der Bundesländer, die 

eine andere Mehrheitsfindung im Bundesrat verhindert hat, zeigt eben offensichtlich auch, 

dass die höchst unterschiedlichen Interessenlagen im Hinblick auf landesbezogene Vorteile 

ein ausgewogenes gemeinsames Vorgehen ausgeschlossen haben. Die Bundestagsabgeord-

neten haben vermutlich eher nicht die Kraft, die gesamte Berechnungsgrundlage der Länder 

und des Bundesfinanzministeriums noch einmal grundsätzlich zu verändern und damit das 

gesamte Paket „aufzuschnüren“. Wir Parlamentarier werden uns maßgeblich dafür einsetzen, 

die Aufweichung des Kooperationsverbots zu stärken, den Unterhaltsvorschuss für Kinder von 

Alleinerziehenden auszuweiten und die drohende Privatisierung über eine Bundesautobahn-

gesellschaft zu stoppen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


